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GESETZLICHE GRUNDLAGEN DIESES BEBAUUNGSCLANES SIND:

DAS BAUGESETZBUCH (BauGB)

DIE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO)

DIE CLANZEICHENVERORDNUNG (ClanzV90)

1.

1.1.

PLANUNGSRECHTLUCHE FESTSETZUNGEN
(§  9 BauGB und BauNVO)

ART DER BAULUCHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO)

1.1.1.

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß gemäß des Eintrags in der Clanzeichnung1.2.2.

1.2.

1.2.1.

MASS DER BAULUCHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)

z.B. 0,8 max. zulässige Grundflächenzahl

z.B. OK = 14,30 m relative Höhe der baulichen Anlagen als Höchstgrenze in Metern gemäß des
Eintrags in der Clanzeichnung (§ 16 Abs. 2 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

1.3.1. o offene Bauweise

1.3. BAUWEUSE

1.2.3.

Die Gebäudeoberkante (OK) wird als relatives Maß zum Bezugspunkt definiert. Bezugspunkt ist die Höhe der
unmittelbar zugeordneten öffentlichen Straßenverkehrsfläche, gemessen in der Mitte der zur
Straßenverkehrsfläche zugewandten Hauswand des Gebäudes.

1.2.3.1.

z.B. lV

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
"Bahnhofsbereich Ehrenstein, 4. Änderung"

urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO)MU

In der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S.58)
 zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. I S.1057)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)

1.2.1.1. Für die Anlage von Tiefgaragen, Kellerräumen, Nebenanlagen, Zugängen, Rampen und Clätzen ist eine
Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl bis zu einem Wert von 1,0 zulässig.

Zulässig sind:
- Wohngebäude
- Geschäfts- und Bürogebäude
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes
- sonstige Gewerbebetriebe
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

1.1.1.1.

Im Erdgeschoßbereich ist zur Ehrensteiner Straße orientiert zwingend eine gewerbliche Nutzung vorzusehen.1.1.1.2.

1.1.1.3. Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO:
- Vergnügungsstätten
- Tankstellen
- großflächige Einzelhandelsbetriebe

In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728)

DIE LANDESBAUORDNUNG (LBO - BW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2010 (GBI. S. 357, 358, ber. S. 416)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBI. S. 313)



(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

1.4.1.

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜUKSFLÄUHE1.4.

Baugrenze

VERKEHRSFLÄUHEN1.5.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN1.7.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

unterirdische Abwasserkanäle, Wasser-, Gasleitungen1.7.1.

GRÜNFLÄUHEN1.8.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

1.8.1.
Öffentliche Grünflächen

Die öffentlichen Grünflächen sind als Vegetationsfläche anzulegen und zu erhalten.1.8.1.1.

1.5.1.
öffentliche Straßenverkehrsfläche

FLÄUHE FÜR STELLPLÄTZE UND TIEFGARAGEN1.6.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

1.6.1.
Flächen für Stellplätze/ Tiefgarage

ST/ TG

1.5.2. öffentliche Straßenverkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung
öffentliche Stellplätze

1.5.3.
Verkehrsgrün

MASSNAHMEN UND FLÄUHEN ZUM SUHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWIUKLUNG VON NATUR
UND LANDSUHAFT

1.9.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

1.9.2.

1.9.1. Begrenzung der Bodenversiegelung:
Plätze, Wege und ebenerdige Stellplätze der Privatgrundstücke sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B.
Rasenpfasterstein, Pflaster in Splittbett etc.) zu versehen.

1.9.3. Erhalt von Bäumen

1.9.3.1. Die durch Planzeichen festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten, pflegen und bei Abgang gemäß
Artenliste 1 bzw. 3 zu ersetzen.

Begrünung von Dächern:
Flachdächer der Haupt- und Nebengebäude, Garagen sowie Carports sind extensiv zu begrünen. Die
Mindestsubstratstärke beträgt 10 cm. Die Tiefgarage ist mit Ausnahme der Flächen für Wege und Plätze
intensiv zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Die Mindestsubstratstärke beträgt 40 cm. Im Bereich von
Baum- und Strauchbepflanzungen ist das Substrat auf 80 cm zu erhöhen.

V

P



ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN UND BINDUNGEN
FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

1.10.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a und b BauGB)

1.10.1.
Anpflanzen von Bäumen

1.10.1.1. An den in der Planzeichnung gekennzeichneten Stellen sind standortgerechte Bäume der Artenliste 3 zu
pflanzen, pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

Die durch Planzeichen festgesetzten Bäume können zur Anpassung an die örtliche Situation (Zufahrten,
Zugänge, Leitungen) verschoben werden. Die Anzahl der festgesetzten Bäume darf dabei nicht unterschritten
werden.

1.10.1.2.

Im Bereich ebenerdiger Stellplätze ist je 8 Stellplätze ein standortgerechter Baum der Artenliste 3 zu pflanzen,
pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

1.10.1.3.

ARTENSCHUTZRECHTLICHE VERMEIDUNGSMASSNAHMEN1.12.

1.12.1.

ARTENLISTEN1.11.

Artenliste 1 - Großbäume
Pflanzgröße: Hochstamm, StU 18-20 cm, 3xv.

Acer platanoides - Spitzahorn
Acer pseudoplatanus - Bergahorn
Fagus sylvatica - Rotbuche
Ulmus glabra - Bergulme
Salix alba - Silberweide
Tilia cordata - Winterlinde
Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Artenliste 5 - Sträucher
Pflanzqualität: Höhe 100-150 cm, 2xv.

Cornus sanguinea - Gemeiner Hartriegel
Cornus mas - Kornelkirsche
Corylus avellana - Haselnuss 
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare - Liguster
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche
Prunus spinosa - Schlehe
Rhamnus frangula - Faulbaum
Rhamnus cathartica - Kreuzdorn
Rosa canina - Hundsrose
Salix caprea - Saalweide
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

Artenliste 2 - Mittel- und Kleinbäume 7 - 20m
Pflanzgröße: Hochstamm, StU 12-14 cm.

Acer campestre - Feldahorn
Alnus glutinosa - Schwarzerle
Carpinus betulus - Hainbuche
Betula pendula - Hängebirke
Malus sylvestris - Holzapfel
Populus tremula - Zitterpappel, Espe
Prunus avium - Vogelkirsche
Prunus padus - Traubenkirsche
Pyrus pyraster - Wildbirne
Sorbus aucuparia - Eberesche

Großbäume 20 - 40m
Tilia tomentosa 'Brabant' - Silberlinde
Tilia x europaea 'Pallida' - Kaiserlinde

Mittelgroße Bäume 12/15 - 20m
Acer campestre 'Elsrijk' - Feldahorn
Acer platanoides 'Cleveland', - Spitzahorn in Sorten
'Columnare', 'Globosum', 'Allershausen'
Alnus x spaethii - Purpurerle
Carpinus betulus 'Fastigiata' - Pyramiden Hainbuche
Corylus colurna - Baumhasel
Gleditsia triacanthos  - Dornenlose Gleditschie
'Shademaster', 'Skyline'
Pyrus calleryana 'Chanticleer' - Stadtbirne
Robinia pseudoacacia  - Robinie
'Sandraudiga', 'Umbraculifera'
Sorbus intermedia 'Brouwers' - Schwedische Mehlbeere
Tilia cordata 'Greenspire' - Amerikanische Stadtlinde

Artenliste 3  - Bäume Straßenraum
Mindestpflanzgröße: Hochstamm, StU 18-20 cm, 3xv.

regionale Obstbaumsorten

Artenliste 4 - Obstbäume
Pflanzgröße: Hochstamm, StU 10-12 cm.

Zur Vermeidung der Zugriffsverbote sind folgende Maßnahmen zu berücksichtigen:

V1: Baufeldfreimachung:
Freiräumen des Baufeldes (Rodung von Gehölzen, Abräumen des Oberbodens) zwischen Anfang Oktober
und Ende Februar. Bei einer Freiräumung des Baufeldes außerhalb des oben genannten Zeitraums sind die
Fläche durch einen Fachkundigen auf Brutvögel zu überprüfen. Ggfs. ist der Beginn der Baufeldfreimachung
zu verschieben oder sind Teile des Grundstücks später freizuräumen.



Leitungstecht zugunsten det Vetsotgungsuntetnehmen1.13.1.

1.13.2.

1.14. NUTZUNGSSCHABLONE

Füllschema det
NutzungsschabloneGtundflächenzahl

(GRZ)

Bauweise

1.13.3. Abgtenzung untetschiedlichet Festsetzungen

-

SONSTIGE FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN1.13.

(. 9 Abs. 1 Nt. 21 und Abs. 6 BauGB)

Gtenze des täumlichen Geltungsbeteichs des Bebauungsplans
(. 9 Abs.7BauGB)

Att det
baul. Nutzung

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(§ 74 LBO - BW)

2.

2.1.

2.2.

BAUKÖRPER

Die baulichen Anlagen sind als quadtatische odet techteckige Baukötpet zu entwickeln. An- und Votbauten
müssen sich dem Hauptbaukötpet deutlich untetotdnen.

DACHGESTALTUNG

Dachaufbauten in Fotm von Schleppgauben, Satteldachgauben sind zulässig. Untetschiedliche Fotmen von
Dachgauben dütfen nicht gleichzeitig auf einem Gebäude ettichtet wetden. Die Dachaufbauten einschließlich
Dachfenstet müssen einen Mindetsabstand von 1,0 m zut Außenkante det Giebelmauet aufweisen.

Auf den Dächetn sind Anlagen zut Gewinnung von Solatenetgie genetell zulässig. Sie sind bei geneigten
Dächetn in det gleichen Neigung wie die Dachflächen auszubilden. Bei Flachdächetn müssen diese
mindestens 1,5m von det äußeten Dachkante nach innen vetsetzt sein odet mit det OK Attika abschließen.

2.1.1.

2.2.1.

2.2.2.

0,8

oMU

-

2.3. FREIFLÄCHENGESTALTUNG DER BAUGRUNDSTÜCKE

2.3.1. Die nicht übetbauten Gtundstücksflächen sind gemäß . 9 Abs. 1 det Landesbauotdnung Baden-Wütttembetg

als Gtünflächen anzulegen, soweit diese Flächen nicht füt eine andete zulässige Vetwendung benötigt

wetden.

2.3.2.

Kies-, Schottet und sonstige Matetialschüttungen sind nicht zulässig.

Sie sind landschaftsgättnetisch mit Bäumen und Sttäuchetn det Attenliste 1 und 2 sowie Stauden zu

bepflanzen  odet als Rasenfläche auszugestalten, zu pflegen und dauethaft zu ethalten.

2.3.3.

WERBEANLAGEN2.4.

2.4.2.

2.4.3. Wetbeanlagen haben sich in det Fatbgestaltung, det Matetialwahl, det Anotdnung und det Ptopottionen det
Atchitektut untetzuotdnen.

2.4.5. Selbstständige Wetbeanlagen sowie Wetbeanlagen in Fotm von Ftemdwetbung, Lauflicht- und
Wechselanlagen, Lasetwetbung, gtoßflächigen Wetbetafeln und Anlagen, die dem Anschlag von Plakaten
und andeten wetbewitksamen Eintichtungen dienen, sind im Plangebiet nicht zulässig.

Sie dütfen nut in det Etdgeschosszone, als auf die Wand gesetzte Einzelbuchstaben angebtacht wetden und
nut an det Ehtensteinet Sttaße sowie det Hummelsttaße zugewandten Fassadenfläche. In ptivaten
Gtünflächen, an und auf Einftiedungen sowie auf Dächetn sind Wetbeanlagen unzulässig.

2.4.1. Unselbstständige Wetbeanlagen sind nut bis zu einet Gesamtfläche von 1,5 m² pto Gewetbeeinheit und nut
an det Stätte det Leistung zulässig.

2.4.4. Es ist pto Gebäude ein Gesamtwetbekonzept zu etstellen und mit det Stadt im Genehmigungsvetfahten
abzustimmen.



4.1.

4.2.

4.3.

4.5.

4.4.

3.1. HOCHWASSER/ ÜBERSCHWECCUNGSGEBIET

2.6. ORDNUNGSWIDRIGEEITEN

Ordnungswidrig handelt nach § 75 LBO, wer vorsätzlich oder fahrlässig bauordnungsrechtlichen
Festsetzungen nach § 74 LBO zuwiderhandelt. Bei Zuwiderhandlung wird auf § 74 LBO verwiesen.

2.6.1.

1232 Flurstücksgrenzen mit Flurstücksnummern

bestehende Bebauung

HINWEISE4.

STELLPLÄTZE

Pro Wohneinheit sind 1,5 Stellplätze auf den Baugrundstücken nachzuweisen. Der Stauraum vor der Garage
darf nicht angerechnet werden. Bei gewerblichen Bauflächen ist der Stellplatzschlüssel entsprechend der LBO
nachzuweisen.

2.5.

2.5.1.

Baumbestand außerhalb des Geltungsbereichs

BODENSCHUTZ (§ 202 BauGB)

Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen
Änderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung
oder Vergeudung zu schützen.
Es ist auf einen fachgerechten Abtrag und eine Wiederverwertung des Oberbodens zu achten. Die Lagerung
des Oberbodens soll in Mieten von max. 2 Metern erfolgen. Bei Lagerung von länger als einem Jahr ist eine
fachgerechte Zwischenbegrünung vorzusehen. Die DIN 19731 ist anzuwenden.

NIEDERSCHLAGSWASSER

Das Niederschlagswasser aus Dachflächen der Gebäude und sonstiges sauberes Niederschlagswasser von
den Baugrundstücken ist, soweit dies mit vertretbarem Aufwand und schadlos möglich ist, auf den
Grundstücken zu versickern bzw. zu sammeln, zurückzuhalten und gedrosselt in den nächstgelgenen
Vorfluter einzuleiten.
Eine Ableitung des sauberen Oberflächenwassers in die Schmutzwasserkanalisation ist nicht zulässig. Die
Arbeitshilfen für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten der Landesanstalt für Umweltschutz
Baden-Württemberg, das DWA-Arbeitsblatt A 138 sind der der Niederschlagswasserbeseitigung zu beachten.

Im Bereich belasteter Auffüllungen ist eine Versickerung bzw. Retention von unbelastetem
Niederschlagswasser unzulässig. Für die zur Versickerung bzw. Retention vorgesehenen Bereiche ist
sicherzustellen, dass die belasteten Auffüllungen fachgerecht entfernt und mit unbelastetem Bodenmaterial
ausgetauscht wurden.
Zur Vermeidung von weitergehenden Behandlungsmaßnahmen des anfallenden Oberflächenwassers vor der
Versickerung sollte auf Dach-, und Fassadenbekleidungen aus unbeschichteten Metallen wie z.B. Kupfer,
Zink und Blei verzichtet werden.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHCE3.

Der Geltungsbereich befindet sich in einem Gebiet, in denen ein Hochwasser statistisch einmal in 100 Jahren
zu erwarten ist (HQ100) und das Plangebiet vollständig überflutet.
Der Hochwasserschutz der Stadt Blaustein befindet sich derzeit in Planung und wird auf ein HQ 100
ausgelegt. Nach Ausführung der Hochwasserschutzmaßnahmen ist das Plangebiet von keinem HQ 100 mehr
betroffen und stellt kein Überschwemmungsgebiet gemäß § 76 WHG mehr dar.

3.1.1.



4.6.

4.7.

HINWEIS ZUR DENKMALPFLEGE

Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20
DSchG Denkmalbehörde(n) oder die Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde
(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste,
Brandschichten, bzw. aufällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige
in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das
Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation
archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.
Darüber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG verwiesen.

ALTLASTEN

Werden bei Aushubarbeiten Verunreinigungen des Bodens festgestellt wie z.B. Müllrückstände, Verfärbung
des Bodens, auffälliger Geruch oder ähnliches, ist das Landratsamt Alb-Donau-Kreis sofort zu
benachrichtigen.


